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Sehr geehrte Mandanten,

es gibt Fälle, da wundert man sich, dass sich überhaupt jemand getraut

hat, vor Gericht zu ziehen. So auch bei einer aktuellen Entscheidung

des FG Baden-Württemberg (Az. 11 KO 840/15). Es geht dabei nicht

um eine Steuerangelegenheit, sondern vielmehr um die Erstattung

von Reisekosten eines Anwalts. Der Jurist hatte ein finanzgerichtliches

Verfahren für seinen Mandanten gewonnen. Auf dieser Erfolgswolke

schwebend, klagte er nun im Anschluss, weil seine Reisekosten zum

Gericht nicht komplett erstattet werden sollten.

Wieso nicht, fragen Sie? Naja, der klagende Jurist schwebte nicht nur

auf seiner Erfolgswolke aufgrund des gerichtlichen Obsiegens, sondern

war zur mündlichen Verhandlung auch fliegend angereist. Also mit-

tels eines eigens gecharterten Flugzeugs. Ausweislich der vorgelegten

Unterlagen war er am Flugplatz Essen/Mülheim um 10:54 Uhr gestar-

tet und um 12:40 Uhr in Freiburg gelandet. Zurück ging es am gleichen

Tag auch wieder per Privatflieger. Die Kosten für den Höhenflug betru-

gen mehr als 2.200 Euro. Aber das Beste kommt noch: In dem Verfah-

ren ging es um einen Streitwert von exakt 5.390 Euro!

Wahrlich bodenständig kam das Gericht zu dem Schluss: Die bei

der Nutzung eines Flugzeugs anfallenden höheren Reisekosten stehen

nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis zu den Kosten einer

Bahnreise, wenn sie bei einem Verfahren mit einem Streitwert von

deutlich unter 10.000 Euro um mehr als 100% über den (fiktiven) Kos-

ten einer Bahnreise liegen und überdies allein die Flugkosten schon

mehr als 20% des Streitwerts des gerichtlichen Verfahrens betragen.

Zu busy zu sein, bringt also auch nichts. Lieber mal runter kommen.

In diesem Sinne eine entspannte und informative Lektüre

Ihre Kanzlei H&H - HAAS & HIERET

Steuerberater und Rechtsanwalt Partnerschaftsgesellschaft
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle  
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.6.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

 � Einkommensteuer

 � Kirchensteuer

 � Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.6. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Juni 2016

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Juni 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.6.2016.

Elster: Einspruch geht erst mit Erklärungsausdruck zu

Eine Steuererklärung, die über das Internetportal Elster in nicht au-

thentifizierter Form abgegeben wird, geht dem Finanzamt erst dann zu, 

wenn es Kenntnis von der für den Übermittlungsvorgang vergebenen 

Telenummer erhält. Dies ist in der Regel erst dann der Fall, wenn der 

Erklärungsausdruck eingeht. Nicht ausschlaggebend ist der (frühere) 

Zeitpunkt, in dem die Daten in den Machtbereich der Finanzverwaltung 

gelangt sind. Dies stellt das Finanzgericht (FG) Niedersachsen klar.

Das beklagte Finanzamt hatte gegen den Kläger Einkommensteu-

er- und Umsatzsteuerbescheide aufgrund geschätzter Besteuerungs-

grundlagen festgesetzt, weil der Kläger der Aufforderung zur Abgabe 

der Steuererklärungen nicht nachgekommen war. In der Folge gingen 

beim Finanzamt vom Kläger unterschriebene Ausdrucke der Einkom-

mensteuer- und der Umsatzsteuererklärung ein. Es handelte sich dabei 

um so genannte komprimierte Steuererklärungen, die der Kläger mit 

dem von der Finanzverwaltung bereitgestellten Programm „ElsterFor-

mular“ erstellt hatte und die er in nicht authentifizierter Form über 

das Internetportal Elster übermittelte. Das Finanzamt wertete die Ein-

reichung dieser Ausdrucke als Einspruch gegen die Steuerbescheide, 

erachtete diesen jedoch als verspätet, sodass eine Änderung der Steu-

erbescheide zu seinen Gunsten nicht mehr erfolgen könne.

Das FG stimmte darin mit dem Finanzamt überein. Entscheidend sei, 

dass das elektronisch übermittelte Dokument vom Empfänger geöff-

net und gelesen werden kann. Diese Voraussetzung sei bei der Über-

mittlung von Steuererklärungen mit komprimierter Steuererklärung 

erst zu dem Zeitpunkt erfüllt, zu dem das Finanzamt – in der Regel 

durch Eingang des Erklärungsausdrucks – Kenntnis von der für den 

Übermittlungsvorgang vergebenen Telenummern erhält. Denn erst 

hierdurch erhalte es die Möglichkeit, auf die von dem Steuerpflichti-

gen übermittelten Daten zuzugreifen. Die gegenteilige Auffassung des 

Klägers, es reiche für den Zugang aus, dass überhaupt Daten in den 

Machtbereich der Finanzverwaltung gelangt seien, auf die das Finanz-

amt zu einem späteren Zeitpunkt habe zugreifen können, verkennt 

nach Ansicht des FG, dass das Wesen des Zugangs gerade in der Mög-

lichkeit der Kenntnisnahme durch den Empfänger besteht.

FG Niedersachsen, Urteil vom 13.03.2014, 4 K 32/12, rkr

Altersentlastungsbetrag: Keine Diskriminierung 
Jüngerer

Der Umstand, dass der Altersentlastungsbetrag erst ab einem Alter 

von 64 Jahren gewährt wird, ist keine unzulässige Ungleichbehandlung 

jüngerer Steuerpflichtiger. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster 

entschieden.

Der 1952 geborene Kläger und die 1966 geborene Klägerin beantrag-

ten beim Finanzamt, im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 

2013 für beide Ehegatten einen Altersentlastungsbetrag zu berück-

sichtigen. Die Anknüpfung an das Alter sei eine nach dem Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) unzulässige Diskriminierung. Beim 

Finanzamt hatte der Antrag keinen Erfolg.

Das FG Münster wies die hiergegen erhobene Klage ab. Die Kläger 

erfüllten nicht die Altersvoraussetzungen des § 24a Einkommensteu-

ergesetz. Das AGG als einfachgesetzliche Norm sei nicht geeignet, 

Vorschriften des Einkommensteuergesetzes zu verdrängen. Darüber 
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hinaus falle die Regelung zum Altersentlastungsbetrag nicht in den 

Anwendungsbereich des AGG, da es sich nicht um eine Sozialleistung, 

sondern um eine steuerliche Belastungsregelung handele. Der Alters-

entlastungsbetrag verfolge den Zweck, für andere Einkünfte als Leib-

renten und Versorgungsbezüge, die typischerweise im Alter bezogen 

werden und einer begünstigten Versteuerung unterliegen (Ertrags-

anteil beziehungsweise Versorgungsfreibetrag), eine vergleichbare 

Entlastung herbeizuführen. Vor diesem Hintergrund liege auch kein 

Verstoß gegen europarechtliche Diskriminierungsverbote und den 

allgemeinen Gleichheitssatz nach Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz vor.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 24.02.2016, 10 K 1979/15 E

Unterhaltszahlungen an Angehörige im Kosovo  
nur unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich 
abzugsfähig

Ein Kellner kann Unterhaltszahlungen an seine im Kosovo lebenden 

volljährigen erwerbsfähigen Kinder nicht als außergewöhnliche Be-

lastungen im Sinne des § 33a EStG steuermindernd geltend machen, 

wenn er nicht nachweist, dass sich seine Kinder bemüht haben, eine 

angemessene Erwerbstätigkeit zu finden. Dies hat das FG Rheinland-

Pfalz entschieden. Ein Rechtsmittel gegen das Urteil wurde nicht zu-

gelassen.

Der aus dem Kosovo stammende Kläger wohnt im Rhein-Lahn-Kreis 

und war im Streitjahr 2013 als Kellner beschäftigt. Außerdem bezog 

er eine Witwerrente. In seiner Einkommensteuererklärung machte er 

Unterstützungszahlungen an seine vier im Kosovo lebenden volljäh-

rigen Kinder in Höhe von 4.200 Euro als außergewöhnliche Belastun-

gen geltend. Das beklagte Finanzamt berücksichtigte die Zahlungen 

im Einkommensteuerbescheid allerdings nicht. Zur Begründung gab es 

an, die Kinder seien im erwerbsfähigen Alter.

Die dagegen erhobene Klage des Klägers blieb erfolglos. Das FG ver-

wies auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes (BFH) und vertrat 

die Auffassung, dass die im Ausland lebenden Kinder des Klägers zwar 

grundsätzlich zum Kreis der unterhaltsberechtigten Personen zählten. 

Da sie alle im arbeitsfähigen Alter gewesen seien, habe ein Unterhalts-

anspruch allerdings nur dann bestanden, wenn sie auch tatsächlich 

unterhaltsbedürftig, also nicht in der Lage gewesen seien, ihren Le-

bensunterhalt selbst zu bestreiten.

Im Kosovo habe 2013 zwar nachweislich Arbeitslosigkeit und Unterbe-

schäftigung geherrscht. Dies rechtfertige es jedoch nicht, ohne Weite-

res darauf zu schließen, dass man dort keine Arbeit beziehungsweise 

zumindest „Gelegenheitsarbeit“ finden könne. Der Kläger sei daher 

verpflichtet gewesen, nachzuweisen, dass seine Kinder unter Einsatz 

aller zumutbaren und möglichen Mittel tatsächlich nachhaltig eine an-

gemessene Tätigkeit gesucht hätten. Entsprechende Nachweise habe 

der Kläger jedoch nicht beziehungsweise  nicht in ausreichender Form 

erbracht.

Das FG ließ die Revision gegen das Urteil nicht zu. Die Frage der Er-

werbsobliegenheit bei Unterhaltszahlungen an im Ausland lebende 

Unterhaltsempfänger sei höchstrichterlich bereits geklärt.

Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 17.09.2015, 4 K 2254/14

Keine Steuernachzahlung, wenn das Amt die  
Lohnsteuerbescheinigung „abgeschrieben“ hat

Reicht ein Arbeitnehmer mit seiner Steuererklärung die Lohnsteuerbe-

scheinigung seines Arbeitgebers ein, deren Eintragungen vom Finanz-

amt komplett übernommen werden, so darf das Amt nach Ablauf der 

Monatsfrist nach der Zustellung des Steuerbescheides keine Änderung 

mehr vornehmen, weil der Steuerzahler mit der Abgabe der (objektiv 

falschen) Eintragungen eine „arglistige Täuschung“ begangen hätte. 

Zuständig für die korrekte Steuerberechnung sei das Finanzamt, so der 

Bundesfinanzhof, nicht der Steuerzahler. 

Hier ging es darum, dass der Arbeitgeber einen hohen Betrag für eine 

Direktversicherung vom Verdienst des Mitarbeiters abgezogen hatte, 

statt von der zugleich ausgezahlten Abfindung, was zu einer höheren 

Steuerzahlung geführt hätte. Das Finanzamt konnte nicht nachweisen, 

dass die falsche Eintragung auf der Lohnsteuerbescheinigung des Ar-

beitgebers bewusst – und damit arglistig – unzutreffend vorgenom-

men worden war; er hatte eine andere Rechtsauffassung vertreten als 

der Fiskus.

BFH, VI R 51/14 vom 08.07.2015
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Mehrergebnis nach Betriebsprüfung grundsätzlich 
nach Gewinnverteilungsschlüssel auf Gesellschafter 
einer Gemeinschaftspraxis aufzuteilen

Der sich aufgrund einer Betriebsprüfung ergebende Mehrgewinn ist 

im Regelfall auch dann allen Gesellschaftern einer Gemeinschaftspra-

xis nach dem allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssel zuzurechnen, 

wenn er auf nicht anerkannte vermeintliche Betriebsausgaben der 

Praxis zurückzuführen ist, von denen tatsächlich nur einzelne Gesell-

schafter profitiert haben. Dies hat das Finanzgericht (FG) Baden-Würt-

temberg entschieden.

Der Kläger betrieb mit einem anderen Arzt eine Gemeinschaftspraxis 

in der Rechtsform einer GbR. Am Gewinn war er vereinbarungsgemäß 

mit 40 Prozent beteiligt. Der andere Arzt tätigte namens der Gemein-

schaftspraxis Aufwendungen, die allein ihm zu Gute kamen. Nach 

einer Betriebsprüfung erkannte das Finanzamt diese Aufwendungen 

nicht als Betriebsausgaben an und erfasste den Mehrgewinn anteilig zu 

40 Prozent beim Kläger. Der Kläger kündigte den Gesellschaftsvertrag 

und machte geltend, dass der andere Arzt es abgelehnt habe, ihm den 

eingestrichenen Mehrgewinn auszuzahlen.

Das FG hat die Klage abgewiesen. Maßgeblich sei der für die GbR ver-

einbarte Gewinnverteilungsschlüssel. Abweichungen davon seien nur 

zulässig, wenn nicht nur der Mehrgewinn lediglich einem anderen Ge-

sellschafter zu Gute kommt, sondern wenn zudem keine Möglichkeit 

mehr besteht, den daraus folgenden Erstattungsanspruch gegenüber 

dem anderen Gesellschafter durchzusetzen. Im Streitfall habe der Klä-

ger den wegen des Mehrgewinns entsprechend erhöhten Auseinan-

dersetzungsanspruch nach Kündigung und Auflösung der Gesellschaft 

noch nicht gerichtlich geltend gemacht. Damit habe noch nicht fest-

gestanden, dass der Kläger für die zu seinen Lasten getätigten Privat-

aufwendungen des Mitgesellschafters keinen finanziellen Ausgleich 

mehr erhalten würde.

Gegen das Urteil ist Revision zum Bundesfinanzhof eingelegt worden 

(III R 17/15).

FG Baden-Württemberg, Urteil vom 28.04.2015, 8 K 1961/14

Verdeckte Gewinnausschüttungen lösen keine  
Schenkungsteuer aus

Eine verdeckte Gewinnausschüttung in Form von überhöhten Miet-

zahlungen stellt keine Schenkung dar. Dies hat das Finanzgericht (FG) 

Münster entschieden. Das Gericht hat die Revision zum Bundesfinanz-

hof aus Gründen der Rechtsfortbildung zugelassen. Diese ist dort unter 

dem Aktenzeichen II R 54/15 anhängig.

Der Kläger ist Geschäftsführer einer GmbH, deren Alleingesellschafte-

rin seine Ehefrau ist. Er vermietete ein Grundstück und verschiedene 

Maschinen an die GmbH zu einem – wie sich nach einer Betriebsprü-

fung herausstellte – überhöhten Mietpreis. Dies führte zum Ansatz 

verdeckter Gewinnausschüttungen in den Körperschaftsteuerbeschei-

den der GmbH. Das Finanzamt nahm in Höhe der verdeckten Gewinn-

ausschüttungen zudem freigiebige Zuwendungen der GmbH an den 

Kläger an und setzte diesbezüglich Schenkungsteuer fest. Hiergegen 

wandte sich der Kläger mit dem Argument, dass eine steuerliche Dop-

pelbelastung vorliege.

Die Klage hatte in vollem Umfang Erfolg. Das FG führte aus, dass die 

Schenkungsteuer nur freigiebige Zuwendungen erfasse, nicht hinge-

gen Vermögensvorteile, die durch eine Erwerbshandlung am Markt 

erzielt werden und deshalb der Einkommensteuer unterliegen. Die 

Mietzahlungen stellten jedoch beim Kläger in voller Höhe Einkünfte 

aus Vermietung und Verpachtung dar. Da hierauf Einkommensteuer 

entfiele, dürften die Beträge nicht erneut der Schenkungsteuer unter-

worfen werden.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 22.10.2015, 3 K 986/13 Erb

Tätigkeit eines EDV-Beraters ohne Hochschul-
abschluss nur unter bestimmten Voraussetzungen 
ingenieurähnlich

Die Tätigkeit eines EDV-Beraters, der keinen (Fach-) Hochschulab-

schluss im Fach Informatik hat, ist nur dann als ingenieurähnlich und 

damit freiberuflich zu qualifizieren, wenn er nachweisen kann, dass 

er sich das Wissen eines Informatikers mit Bachelorabschluss in ver-

gleichbarer Breite und Tiefe auf andere Weise im Wege der Fortbildung 

und/oder des Selbststudiums oder gegebenenfalls anhand eigener 

Unternehmer
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praktischer Arbeiten angeeignet hat. Dies stellt das Finanzgericht (FG) 

Hamburg klar.

Stünden diese Tatsachen nicht zur Überzeugung des Gerichts fest, 

habe es auf Antrag eine Wissensprüfung beim Steuerpflichtigen 

durchzuführen. Ergebe die Prüfung, dass er in elf von zwölf grundle-

genden Modulen des Bachelorstudiengangs Informatik keine ausrei-

chenden Kenntnisse besitzt, sei der Nachweis nicht geführt und es 

komme auf die praktische Arbeit des Klägers nicht an.

Gegen die Nichtzulassung der Revision gegen das FG-Urteil wurde 

Beschwerde eingelegt. Diese läuft beim Bundesfinanzhof unter dem 

Aktenzeichen VIII B 80/15.

FG Hamburg, Urteil vom 14.07.2015, 3 K 207/14

Gerüstbauarbeiten: Vorsteuerabzug kann Angabe des 
Ortes der Bauarbeiten erfordern

Ein Unternehmer kann die gesetzlich geschuldete Steuer für eine sons-

tige Leistung als Vorsteuer nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 UStG ab-

ziehen. Voraussetzung ist, dass die formellen Voraussetzungen, die im 

Katalog des § 14 Absatz 4 UStG aufgelistet sind, erfüllt werden und die 

Rechnungen insbesondere Angaben zu Umfang und Art der Leistung 

enthalten, die eine leichte und eindeutige Identifizierung der Leistung 

ermöglichen.

Im Hinblick auf abgerechnete Gerüstbauarbeiten könnten dafür detail-

lierte Angaben zum Ort des Bauvorhabens sowie genaue Bezeichnun-

gen der einzelnen Arbeiten erforderlich sein, so das FG Hamburg.

FG Hamburg, Beschluss vom 21.08.2015, 2 V 154/15, rechtskräftig

Unentgeltliche Zurverfügungstellung von Sport- 
anlagen durch Arbeitgeber unterliegt grundsätzlich 
der Umsatzbesteuerung

Die klagende Arbeitgeberin stellte ihren Mitarbeitern unentgeltlich 

ein Fitnessstudio zur Verfügung gestellt, bestehend aus verschiedenen 

Räumen für Kursangebote wie Spinning, Aerobic, Stepaerobic, Pilates, 

Rückenschule et cetera. Das Kurssystem wird außerhalb der Arbeits-

zeit angeboten, ebenso kann der Kraftraum außerhalb der Arbeitszeit 

genutzt werden. Das Unternehmen legte keine Aufzeichnungen über 

die Anzahl der Arbeitnehmer, die das Fitnessstudio nutzen, vor. Streitig 

ist, ob die Zurverfügungstellung der Sportanlagen einen umsatzsteuer-

pflichtigen Sachbezug an Arbeitnehmer begründet.

Die unentgeltliche Zurverfügungstellung der Fitnesseinrichtung an ihre 

eigenen Mitarbeiter war nach Ansicht des FG hier nicht überwiegend 

durch betriebliche Interessen der Klägerin veranlasst, sodass es sich 

dabei um steuerbare Sachzuwendungen an die Arbeitnehmer handelte.

Bei der von der Klägerin zur Verfügung gestellten Fitnesseinrichtung 

mit Geräten und Kursangebot habe es sich um eine allgemein gesund-

heitspräventive Maßnahme gehandelt. Es sei der Klägerin – wie sie 

selbst vorgetragen habe – darum gegangen, den Krankenstand in ihrer 

Belegschaft möglichst gering zu halten. Die allgemeine Gesundheits-

vorsorge liege zwar auch im Interesse eines Arbeitgebers, aber zuvor-

derst im persönlichen Interesse der Arbeitnehmer. Dementsprechend 

habe auch keine Verpflichtung zur Teilnahme der Arbeitnehmer am 

Angebot der Klägerin bestanden. Auch die Tatsache, dass die Arbeit-

nehmer eigene Freizeit aufzuwenden hatten, unterstreiche den Ge-

samteindruck, dass ihnen hier zumindest auch ein Vorteil vermittelt 

werden sollte, zumal sie aufgrund der guten Ausstattung die privaten 

Kosten für die Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio sparen konnten.

Es sei auch weder erkennbar noch nachgewiesen worden, dass die An-

gebote der Klägerin spezifisch berufsbedingte Beeinträchtigungen der 

Gesundheit ihrer Arbeitnehmer vorbeugen oder ihnen entgegenwirken 

sollten. Selbst wenn dies im Einzelfall, zum Beispiel hinsichtlich der in-

dividuellen Rückenprophylaxe, doch der Fall gewesen sein sollte, kom-

me eine Aufteilung in eine unentgeltliche Zuwendung im Sinne des § 3 

Absatz 9a Umsatzsteuergesetz und eine Zuwendung im betrieblichen 

Eigeninteresse vorliegend nicht in Betracht. Eine solche Aufteilung 

sei hier schon deshalb nicht möglich, weil die Klägerin die Anzahl der 

Arbeitnehmer, die das Fitnessstudio oder spezifische Kurse – wie zum 

Beispiel die individuelle Rückenprophylaxe – genutzt haben, nicht er-

fasst habe und keine Unterlagen hierzu vorlegen könne.

FG Münster, Urteil vom 01.10.2015, 5 K 1994/13 U
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Anlegerklagen gegen Griechenland unzulässig

Das OLG Köln hat entschieden, dass im Zusammenhang mit der Um‑

schuldung im Jahr 2012 stehende Anlegerklagen aus griechischen 

Staatsanleihen gegen die Hellenische Republik in Deutschland unzu‑

lässig sind.

Der im Rheinland wohnhafte Kläger hatte im November 2011 und 

Januar 2012 über seine Bank auf dem Sekundärmarkt griechische 

Staatsanleihen im Nennwert von 10.000 Euro gekauft. In den Anleihe‑

bedingungen waren keine Umschuldungsklauseln enthalten. Dennoch 

wurden die Wertpapiere im März 2012 im Rahmen des griechischen 

Schuldenschnitts eingezogen und durch neue Anleihen mit einem 

niedrigeren Nennwert ersetzt. Der Kläger begehrt vom griechischen 

Staat die Rückzahlung des ursprünglichen Nennwerts, hilfsweise Scha‑

densersatz wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung.

Rechtlich wurde der griechische Schuldenschnitt wie folgt vollzogen: 

Durch das griechische Gesetz 4050/2012 vom 23. Februar 2012 wurde 

geregelt, dass Anleihebedingungen nachträglich durch Mehrheitsent‑

scheidungen der Anleihegläubiger geändert und dann durch Beschluss 

des Ministerrates der Republik Griechenland für allgemeinverbindlich 

erklärt werden können. Nach dem Gesetz bewirkt der Ministerratsbe‑

schluss, dass die überstimmte Minderheit der Anleihegläubiger an den 

Mehrheitsbeschluss gebunden ist. Anders als der Kläger stimmten die 

Gläubigerversammlungen dem Angebot mehrheitlich zu, die Anleihen 

gegen andere Anleihen mit einem um 53,5 % verringerten Nennwert 

und mit längerer Laufzeit umzutauschen. Durch Ministerratsbeschluss 

vom 9. März 2012 wurden diese Mehrheitsentscheidungen allgemein‑

verbindlich.

Das Landgericht Köln hatte die Klage unter Hinweis auf den Grundsatz 

der Staatenimmunität als unzulässig abgewiesen. Das Oberlandesge‑

richt Köln hat die Entscheidung im Ergebnis bestätigt und die Berufung 

des Klägers zurückgewiesen.

Zur Begründung führte der Senat im Wesentlichen aus: Soweit der 

Kläger Schadensersatz wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung 

begehre, sei bereits die deutsche Gerichtsbarkeit nicht eröffnet. Der 

Klage stehe der völkergewohnheitsrechtlich anerkannte Grundsatz der 

Staatenimmunität entgegen (Anschluss an BGH, Urteil vom 8. März 

2016 ‑ VI ZR 516/14 ‑). Der Sache nach stütze sich die Klage insoweit 

auf die Rechtswidrigkeit des griechischen Gesetzes 4050/2012 vom 

23. Februar 2012 und der damit im Zusammenhang stehenden Um‑

schuldungsmaßnahmen. Der Grundsatz der Staatenimmunität wolle 

aber gerade Entscheidungen eines Staates über die Rechtmäßigkeit 

der hier maßgeblichen hoheitlichen Maßnahmen eines anderen Staa‑

tes verhindern.

Für die Klage auf Zahlung des Nennwerts gelte dies allerdings nicht. 

Diese Frage hat der Bundesgerichtshof bisher offen gelassen. Insoweit 

sei die beklagte Republik nicht in ihrem hoheitlichen Aufgabenbereich 

betroffen, weil die Kapitalaufnahme durch Emission von Staatsanlei‑

hen ein nicht‑hoheitliches Handeln darstelle (Anschluss an OLG Ol‑

denburg vom 18.04.2016 – 13 U 43/15). Grundsätzlich könne daher 

ein solcher Anspruch im Wege der Klage verfolgt werden. Allerdings 

seien die deutschen Gerichte international nicht zuständig. Die für den 

Fall noch anwendbare alte Fassung der EuGVVO (Verordnung (EG) 

Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche 

Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei‑

dungen in Zivil‑ und Handelssachen) eröffne für die Klage keinen 

Gerichtsstand in Deutschland. Zwar können nach dieser Verordnung 

Verbraucher regelmäßig in ihrem Heimatland klagen. Dieser soge‑

nannte Verbrauchergerichtsstand nach Art. 15 Abs. 1, 16 Abs. 1 Alt. 2 

EuGVVO a. F. sei aber nicht gegeben, wenn – wie hier – der Anleger 

die Staatsanleihen nicht unmittelbar vom Emittenten, sondern über 

eine dazwischen geschaltete Bank erwerbe. Auch der Gerichtsstand 

am (vertraglichen) Erfüllungsort nach Art. 5 Nr. 1 lit. a) EuGVVO a. F. 

sei nicht eröffnet. Der Erfüllungsort bestimme sich nach griechischem 

Recht und liege nicht in Deutschland, sondern am Sitz der griechischen 

Zentralbank in Athen.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig, weil der Senat wegen grundsätzlicher 

Bedeutung der Sache die Revision zum BGH zugelassen hat. 

OLG Köln, Pressemitteilung vom 17.05.2016 zum Urteil 8 U 44/15 vom 

12.05.2016

Bundesregierung gegen Streubesitz-Steuer

Die Bundesregierung lehnt die Einführung einer Streubesitz‑Steuer ab. 

Der Bundesrat dagegen verlangt eine steuerliche Regelung für Ver‑

äußerungsgewinne aus Streubesitz. Diese habe die Bundesregierung 

Kapital- 
anleger
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selbst angekündigt; sie fehle aber jetzt im Entwurf eines Gesetzes zur 

Reform der Investmentbesteuerung (BT-Drs. 18/8045), kritisieren die 

Länder in ihrer Stellungnahme zu dem Entwurf (BT-Drs. 18/8345).

Die Regelung sei notwendig, um die Möglichkeiten zu steuerlichen 

Gestaltungen zu vermeiden, die sich aus der Ungleichbehandlung von 

Dividenden und Veräußerungsgewinnen aus Streubesitz ergäben. Zu-

gleich meint die Länderkammer, dass bei einer Neuregelung die Situa-

tion von „Business Angels“, Gründern und Investoren, die ihre Beteili-

gungen häufig über eine Kapitalgesellschaft hielten, mit in den Blick zu 

nehmen sei. Es müsse eine verfassungsfeste und EU-konforme Rege-

lung gefunden werden, „die sicherstellt, dass für die Bereitstellung von 

Wagniskapital und die Finanzierung junger innovativer Unternehmen 

keine neue Belastung entsteht“.

Die Bundesregierung weist diesen Vorstoß zurück. Sie erinnert an das 

„Eckpunktepapier Wagniskapital“, in dem sie sich verpflichtet habe, bei 

der möglichen Einführung einer Steuerpflicht auf Veräußerungsgewin-

ne als Streubesitz in jedem Fall keine neuen steuerlichen Belastungen 

bei der Finanzierung junger innovativer Unternehmen entstehen zu 

lassen und auch EU-Konformität sicherzustellen. „Auch nach einer in-

tensiven Suche konnte bislang keine befriedigende Lösung gefunden 

werden, die einerseits den europarechtlichen Rahmenbedingungen 

und andererseits den Vorgaben des ‚Eckpunktepapiers Wagniskapital‘ 

gerecht wird.“ Deshalb sei von einer Regelung zur Besteuerung von Ver-

äußerungsgewinnen aus Streubesitzbeteiligungen abgesehen worden.

Deutscher Bundestag, PM vom 10.05.2016

Erbschaftsteuerfestsetzung: Bewertung von Anteilen 
an einem offenen Immobilienfonds

Anteile an einem offenen Immobilienfonds (Anteilscheine) sind im 

Rahmen der Erbschaftsteuerfestsetzung unter bestimmten Voraus-

setzungen mit dem niedrigeren Kurswert und nicht mit dem höheren 

Rücknahmepreis zu bewerten. Das hat das Hessische Finanzgericht 

entschieden.

Die Klägerin war Alleinerbin ihrer im Januar 2012 verstorbenen Freun-

din. Bestandteil des Nachlasses waren unter anderem Anteilscheine 

an einem offenen Immobilienfonds. Das Fondsmanagement hatte die 

Rücknahme der Anteilscheine im Mai 2010 für zwei Jahre ausgesetzt 

und den Anlegern später mitgeteilt, dass die fehlende Liquidität des 

Fonds die Kündigung nach § 38 Abs. 1 Investmentgesetz und dessen 

Auflösung zur Folge habe. Bei der Erbschaftsteuerfestsetzung wehrte 

sich die Klägerin dagegen, dass das Finanzamt die Anteilscheine mit 

dem Rücknahmewert angesetzt hatte. Dieser sei – so die Klägerin – 

infolge der Aussetzung der Rücknahme der Anteilscheine nicht mehr 

zu realisieren gewesen. Maßgeblicher Wertansatz müsse vielmehr der 

niedrigere Börsenwert als gemeiner Wert im Sinne des § 9 Abs. 1 Be-

wertungsgesetz sein.

Die Klage hatte Erfolg. Das Hessische Finanzgericht urteilte, dass die 

Anteilscheine entgegen der Ansicht des Finanzamtes nicht mit dem 

Rücknahmepreis nach § 11 Abs. 4 Bewertungsgesetz, sondern mit dem 

zum Bewertungsstichtag im Rahmen des Freiverkehrs festgestellten 

niedrigen Börsenkurs zu bewerten seien. Denn im Streitfall sei die 

Rücknahme der Anteilscheine zum Besteuerungszeitpunkt ausgesetzt 

gewesen. Die fehlende Möglichkeit, die Anteilscheine zum Rücknah-

mepreis zu liquidieren, stelle dabei einen den Preis beeinflussenden 

Umstand im Sinne des § 9 Abs. 2 Satz 2 Bewertungsgesetz dar. Zudem 

sei die Möglichkeit, die Anteile an der Börse zu veräußern, kein gleich-

wertiger Ersatz für die gesetzlich geregelte Möglichkeit, die Anteile zu 

einem vorab festgelegten Rücknahmepreis an die Kapitalanlagegesell-

schaft zurückzugeben. Es sei demnach im Zuge der Gesetzesauslegung 

im Streitfall sachgerecht, bei der Erbschaftsteuerfestsetzung eine Be-

wertung der im Freiverkehr gehandelten Anteilscheine mit ihrem Kurs 

zum Besteuerungszeitpunkt nach § 11 Abs. 1 Bewertungsgesetz vorzu-

nehmen. Somit sei der zum Besteuerungszeitpunkt unstreitige Börsen-

kurs der Anteilscheine anzusetzen.

Das Hessische Finanzgericht hat gegen das Urteil vom 17.02.2016 die 

Revision zugelassen, zumal es von einer Entscheidung des Finanzge-

richts Münster (Az. 3 K 1997/14 Erb) zu einem vergleichbaren Sach-

verhalt abgewichen ist. Das letzte Wort hat nun der Bundesfinanzhof 

(Az. II R 11/16).

FG Hessen, Pressemitteilung vom 07.04.2016 zum Urteil 1 K 1161/15 

vom 17.02.2016
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Grundstückserwerb durch Wohnungseigentümer-
gemeinschaft grundsätzlich möglich

Eine Wohnungseigentümergemeinschaft kann grundsätzlich auch 

gegen den Willen einzelner Eigentümer wirksam beschließen, ein be-

nachbartes Grundstück zu erwerben, wenn der Erwerb sich im Rahmen 

einer ordnungsgemäßen Verwaltung hält. Dies hat der Bundesge-

richtshof (BGH) entschieden.

Die Parteien sind Mitglieder einer Wohnungseigentümergemein-

schaft. Auf dem Grundstück der aus 31 Wohneinheiten bestehenden 

Wohnanlage befinden sich nur sechs Pkw-Stellplätze; diese hatte die 

teilende Grundstückseigentümerin in der Teilungserklärung aus dem 

Jahr 1982 den Wohnungen Nr. 26 bis 31 zugeordnet. Den Wohnungen 

Nr. 1 bis 25 hatte sie jeweils einen Pkw-Stellplatz auf dem – damals 

in ihrem Eigentum stehenden – Nachbargrundstück zugeordnet und 

sich durch eine Baulast öffentlich-rechtlich verpflichtet, die Stellplätze 

der Wohnungseigentümergemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Seit-

dem werden die Stellplätze durch die Wohnungseigentümer genutzt. 

In der Folgezeit wechselte die Eigentümerin des Nachbargrundstücks. 

Die neue Eigentümerin widersetzte sich einer weiteren unentgeltli-

chen Nutzung des Grundstücks und bot den Abschluss eines Mietver-

trages oder den Kauf des Grundstücks an. Daraufhin beschlossen die 

Wohnungseigentümer mit Stimmenmehrheit den Erwerb des Nach-

bargrundstücks durch die Wohnungseigentümergemeinschaft. Der 

Kaufpreis sollte maximal 75.000 Euro betragen und in Höhe von 15 

Prozent von allen Eigentümern nach Wohneinheiten und zu 85 Prozent 

von den Eigentümern der Wohnungen 1 bis 25 als Nutzer der Stellplät-

ze getragen werden.

Die von einer Wohnungseigentümerin erhobene Anfechtungsklage 

hatte keinen Erfolg. Die Beschlüsse der Wohnungseigentümer über 

den Grundstückserwerb und die Kostenverteilung seien nicht zu be-

anstanden, so der BGH. Den Wohnungseigentümern habe nicht die 

erforderliche Beschlusskompetenz gefehlt. Sie könnten grundsätzlich 

den Erwerb eines Grundstücks durch die Wohnungseigentümerge-

meinschaft als (teils)rechtsfähigen Verband beschließen. Der Erwerb 

des Nachbargrundstücks durch die Wohnungseigentümergemein-

schaft entspreche auch ordnungsmäßiger Verwaltung, da das Grund-

stück für die Wohnungseigentumsanlage von Beginn an eine dienende 

und auf Dauer angelegte Funktion gehabt habe und diese mit dem Er-

werb aufrechterhalten werden solle.

Die benachbarte Fläche habe seit Errichtung der Wohnungseigen-

tumsanlage als Parkplatz und – über die Baulast – zugleich der Erfül-

lung des nach öffentlichem Recht erforderlichen Stellplatznachweises 

gedient. Allerdings gewähre die Baulast den Wohnungseigentümern 

als Begünstigten weder einen Nutzungsanspruch noch verpflichte sie 

die Grundstückseigentümerin, die Nutzung zu dulden. Wenn sich die 

Wohnungseigentümer vor diesem Hintergrund zur Schaffung einer 

klaren Rechtsgrundlage für den Erwerb des Nachbargrundstücks durch 

die Wohnungseigentümergemeinschaft entscheiden, entspreche dies 

ordnungsmäßiger Verwaltung. Auch der gewählte Kostenverteilungs-

schlüssel, der sich an dem Nutzungsvorteil für den jeweiligen Woh-

nungseigentümer orientiert, ist laut BGH nicht zu beanstanden.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 18.03.2016, V ZR 75/15

Pacht bei „Altverträgen“: Zins darf nicht aufgrund der 
Steigerung der bei einer Neuverpachtung erzielbaren 
Pachtpreise erhöht werden

Der Pachtzins so genannter Altverträge kann aufgrund einer Steige-

rung der Lebenshaltungskosten und des Durchschnittspachtpreises 

anzupassen sein, nicht aber aufgrund der Steigerung der bei einer Neu-

verpachtung erzielbaren Pachtpreise. Das hat das Oberlandesgericht 

(OLG) Hamm entschieden.

Der Antragsteller erbte 2009 Ackerland in Salzkotten. In einem Um-

fang von circa 13,7 Hektar hatte sein Rechtsvorgänger diese Flächen 

mit Verträgen aus den Jahren 2006 und 2007 bis zum Jahr 2030 für ei-

nen Pachtzins von circa 4.100 Euro jährlich an die Antragsgegnerin aus 

Salzkotten verpachtet. Der schriftliche Pachtvertrag enthielt folgende 

Klausel zu Änderung des vereinbarten Pachtzinses: „Ändern sich die 

wirtschaftlichen oder geldlichen Verhältnisse allgemein in dem Maße, 

dass der vereinbarte Pachtpreis für den Verpächter oder Pächter nicht 

mehr angemessen ist, so kann jede Partei verlangen, dass der dann an-

gemessene Pachtpreis neu festgesetzt wird.“ 2013 hat der Antragstel-

ler von der Antragsgegnerin verlangt, einer 40-prozentigen Erhöhung 

des Pachtpreises auf circa 5.800 Euro jährlich zuzustimmen und darauf 

verwiesen, dass in der Zeit nach Vertragsschluss die Lebenshaltungs-

Immobilien-
besitzer
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kosten, die allgemeinen Pachtpreise und insbesondere die bei einer 

Neuverpachtung zu erzielenden Preise gestiegen seien, was die von 

ihm verlangte Preisanpassung rechtfertige.

In erster Instanz hat das Amtsgericht (AG) Paderborn eine 20-prozen-

tige Pachtpreiserhöhung als gerechtfertigt angesehen und den jährli-

chen Pachtzins ab November 2013 auf circa 5.000 Euro festgesetzt. 

Hiergegen hat sich der Antragsteller mit seiner Beschwerde gewandt, 

um die von ihm erstrebte 40-prozentige Pachtpreiserhöhung durch-

zusetzen. Die Beschwerde des Antragstellers ist erfolglos geblieben. 

Das OLG Hamm hat die erstinstanzliche Entscheidung bestätigt. Die 

Vertragsklausel zur Änderung des Pachtpreises stelle eine wirksame 

Konkretisierung der einschlägigen gesetzlichen Vorschrift des § 593 

Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch dar. Eine Preisanpassung setze dem-

nach voraus, dass der vereinbarte Pachtpreis aufgrund geänderter 

wirtschaftlicher und geldlicher Verhältnisse nicht mehr angemessen 

sei. Eine Änderung der insoweit maßgeblichen Verhältnisse habe der 

Antragsteller mit den seit Vertragsschluss um 13 Prozent gestiegenen 

Lebenshaltungskosten und den in diesem Zeitraum um 26 Prozent 

gestiegenen durchschnittlichen Pachtpreisen schlüssig dargelegt. Auf-

grund dieser Umstände habe das AG eine 20-prozentige Steigerung als 

angemessen ansehen dürfen.

Auf die bei einer Neuverpachtung erzielbaren, höheren Pachtpreise 

sei in diesem Zusammenhang nicht abzustellen, so das OLG Hamm 

weiter. Wenn die Parteien den Pachtpreis eines neuen Pachtvertrages 

aushandelten, berücksichtigten sie regelmäßig bereits Faktoren wie 

eine zukünftig erwartende Preissteigerung bei Verpachtungen, eine 

voraussehbare oder zu erwartende Inflation und auch die Dauer einer 

vertraglichen Bindung. Mit diesen Faktoren könne deshalb nicht auch 

eine Preisanpassung begründet werden. Hinzu komme, dass kurzfris-

tige spekulative Erwägungen zu zeitweise höheren Pachtpreisen bei 

einer Neuverpachtung führen könnten, einer Vertragsanpassung aber 

nur der von kurzfristigen Tendenzen und individuellen Ausschlägern 

bereinigte Durchschnittspreis zugrunde gelegt werden dürfe.

Oberlandesgericht Hamm, Beschluss vom 05.01.2016, 10 W 46/15, 

rechtskräftig

Nachbarrecht: Dass Bäume in Höhe und Breite  
wachsen, sollten Hauskäufer bedenken...

Ein Grundstückseigentümer kann von seinem Nachbarn nicht verlan-

gen, überhängende Äste von nahe an seinem Grundstücksgrenze (aber 

in zulässigem Abstand) stehenden Bäumen bis zu einer Höhe von vier 

Metern zu kürzen, wenn die Kommune eine Beschneidung nur bis zu 

drei Metern Höhe erlaubt hat. 

Das heißt: Höher gelegene Äste, die zum Nachbarn herüberragen, 

muss dieser dulden. Außerdem wurde den klagenden Nachbarn vorge-

halten, dass zu dem Zeitpunkt, als sie das Haus kauften, die Nachbar-

bäume bereits vorhanden waren, „so dass sie wussten, worauf sie sich 

einlassen würden“.

LG Coburg, 12 O 118/15

Wohnungskündigung: Sind 680 Euro Miete monatlich 
oder jährlich zu zahlen...?

Wird in einem Mietvertrag versehentlich nicht angekreuzt, ob die (hier 

680 Euro betragende) Miete monatlich, vierteljährlich oder jährlich zu 

entrichten ist, die Betriebskosten aber ausdrücklich monatlich zu zah-

len ist, so ist davon auszugehen, dass auch die Miete „pro Monat“ beim 

Vermieter landen muss. 

Ist das nicht der Fall und beruft sich die Mieterin darauf, von einer 

„jährlichen“ Zahlung ausgegangen zu sein, so darf der Vermieter auch 

dann das Mietverhältnis fristlos aufkündigen, wenn sich bereits ein ho-

her Mietrückstand aufgehäuft hatte. 

Hier ging es um einen Vermieter, der in der betreffenden Wohnung 

bereits mit der Mieterin zusammengelebt und sich nach der Trennung 

ins Ausland begeben hatte. Um das Mietverhältnis hatte er sich lange 

Zeit nicht gekümmert. Die späte Reaktion auf das Verhalten seiner Ex-

Freundin war für das Landgericht Berlin kein Problem: Die Kündigung 

sei rechtens.

LG Berlin, 67 S 278/14
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Sozialplanabfindung darf von drohender Arbeits-
losigkeit abhängig gemacht werden

Ein Sozialplan kann die Zahlung einer Abfindung auf Arbeitnehmer 

beschränken, die wegen der Beendigung ihrer Arbeitsverhältnisse von 

Arbeitslosigkeit bedroht sind. Hingegen darf eine Betriebsvereinba-

rung, nach der Arbeitnehmer eine Sonderprämie erhalten, wenn sie 

auf die Erhebung einer Kündigungsschutzklage verzichten, nicht solche 

Arbeitnehmer ausschließen, die im Anschluss an ihre Entlassung an-

derweitig beschäftigt werden und von der Durchführung eines Kündi-

gungsschutzverfahrens absehen. Dies stellt das Bundesarbeitsgericht 

(BAG) klar.

Die Rechtsvorgängerin der Beklagten übernahm im Jahr 2008 ein Un-

ternehmen aus dem Konzern der Deutschen Telekom AG. In diesem 

wurden im Rahmen von Arbeitsverhältnissen auch Beamte beschäf-

tigt, die vor der Postreform bei der Deutschen Bundespost eingesetzt 

waren. Für die Zeit ihrer Beschäftigung in der Privatwirtschaft war ih-

nen Sonderurlaub erteilt worden. Endet diese, sind sie amtsangemes-

sen einzusetzen und zu besolden.

Die Rechtsvorgängerin der Beklagten legte ihren Betrieb im Verlauf 

des Jahres 2013 still und kündigte den bei ihr beschäftigten Arbeit-

nehmern. In einem Sozialplan war unter anderem die Zahlung von 

Abfindungen vorgesehen. Nach einer weiteren Vereinbarung erhielten 

Arbeitnehmer eine Sonderprämie, wenn sie gegen die Kündigung ih-

res Arbeitsverhältnisses keine Klage erheben. Die beurlaubten Beam-

ten waren von beiden Leistungen ausgeschlossen. Das haben sie für 

gleichheitswidrig gehalten, weil auch solchen Arbeitnehmern eine Ab-

findung zustand, deren Arbeitsverhältnisse zur Deutschen Telekom AG 

oder einer ihrer Konzerngesellschaften bei Abschluss des Sozialplans 

nicht formgerecht beendet waren. Die unterschiedliche Behandlung 

bei der Sonderprämie sei ebenfalls nicht gerechtfertigt, weil diese al-

lein an die Nichterhebung einer Kündigungsschutzklage anknüpfe.

Die Klagen der beurlaubten Beamten hatten vor dem BAG teilweise Er-

folg. Der Sozialplan habe die Zahlung von Abfindungen auf solche Ar-

beitnehmer beschränken dürfen, die aufgrund der Betriebsschließung 

von Arbeitslosigkeit bedroht waren, so das Gericht. § 112 Absatz 5 Nr. 

2 Betriebsverfassungsgesetz erlaube den Ausschluss von Sozialplan-

leistungen, wenn die entlassenen Arbeitnehmer bei einem anderen Ar-

beitgeber weiterbeschäftigt werden können. Die beurlaubten Beamten 

seien nach der Beendigung ihrer Arbeitsverhältnisse im Konzern der 

Deutschen Telekom AG amtsangemessen einzusetzen. Hingegen dro-

he Arbeitnehmern Arbeitslosigkeit, deren Arbeitsverhältnisse mit der 

Deutschen Telekom AG oder einer ihrer Konzerngesellschaften nicht 

formwirksam beendet sind. Deren vormalige Arbeitgeber hätten sich 

nicht zu einer Weiterbeschäftigung bereit erklärt.

Demgegenüber hätten die beurlaubten Beamten nicht von der Zah-

lung der Klageverzichtsprämie ausgenommen werden dürfen, betont 

das BAG. Diese Sonderzahlung habe der Planungssicherheit der kün-

digenden Arbeitgeberin gedient. Hierfür komme es auf das Bestehen 

einer Anschlussbeschäftigung nicht an.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 08.12.2015, 1 AZR 595/14

Geburtstagsfeier nur mit Arbeitskollegen: Kosten 
sind steuerlich absetzbar

Die Kosten einer Geburtstagsfeier, zu der ausschließlich Arbeitskolle-

gen eingeladen sind, sind als Werbungskosten abziehbar. Dies hat das 

Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz entschieden.

Der Kläger ist alleiniger Geschäftsführer einer GmbH. Anlässlich seines 

60. Geburtstages lud er rund 70 Personen zu einer Feier ein. Es handel-

te sich dabei ausschließlich um Arbeitskollegen beziehungsweise Mit-

arbeiter, einige Rentner und den Aufsichtsratsvorsitzenden. Die Feier 

fand in Räumen des Unternehmens statt. In seiner Einkommensteuer-

erklärung machte der Kläger die Aufwendungen für die Geburtstags-

feier (2.470 Euro) als Bewirtungs- beziehungsweise Werbungskosten 

bei seinen Arbeitseinkünften geltend. Das beklagte Finanzamt erkann-

te die Aufwendungen nicht an.

Die hiergegen gerichtete Klage beim FG Rheinland-Pfalz hatte Erfolg. 

Die Bewirtungskosten könnten als Werbungskosten abgezogen wer-

den, weil die Geburtstagsfeier beruflich veranlasst gewesen sei, so das 

Gericht. Ein Geburtstag stelle zwar ein privates Ereignis dar. Der Kläger 

habe allerdings keine privaten Freunde oder Verwandten eingeladen, 

sondern nur Personen aus dem beruflichen Umfeld. Die Veranstaltung 

sei in Räumen des Arbeitgebers (Werkstatthalle) und – zumindest teil-

weise – während der Arbeitszeit durchgeführt worden. Manche Gäste 

hätten sogar noch ihre Arbeitskleidung getragen. Der Kostenaufwand 

Angestellte
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von 35 Euro pro Person liege zudem deutlich unter dem Betrag, den 

der Kläger für seine Feiern mit privaten Freunden und Familienmitglie-

dern ausgegeben habe. Bei der gebotenen Gesamtwürdigung sei des-

halb von beruflich veranlassten Aufwendungen auszugehen.

Ein Rechtsmittel hat das Gericht nicht zugelassen. Das Finanzamt 

kann aber eine  Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesfinanzhof 

einlegen.

Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 12.11.2015, 6 K 1868/13, 

nicht rechtskräftig

Nachtarbeitszuschlag bei dauerhafter Nachtarbeit 
höher

Bestehen keine tarifvertraglichen Ausgleichsregelungen, haben Nacht-

arbeitnehmer nach § 6 Absatz 5 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) einen ge-

setzlichen Anspruch auf einen angemessenen Nachtarbeitszuschlag 

oder auf eine angemessene Anzahl bezahlter freier Tage. Regelmäßig 

ist dabei ein Zuschlag von 25 Prozent auf den Bruttostundenlohn be-

ziehungsweise die entsprechende Anzahl freier Tage für die zwischen 

23.00 Uhr und 6.00 Uhr geleisteten Nachtarbeitsstunden angemes-

sen. Bei Dauernachtarbeit erhöht sich dieser Anspruch regelmäßig auf 

30 Prozent. Dies hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschieden.

Der Kläger ist bei der Beklagten als Lkw-Fahrer im Paketlinientrans-

portdienst tätig. Die Arbeitszeit beginnt in der Regel um 20.00 Uhr und 

endet unter Einschluss von Pausenzeiten um 6.00 Uhr. Die Beklagte 

ist nicht tarifgebunden. Sie zahlte an den Kläger für die Zeit zwischen 

21.00 Uhr und 6.00 Uhr einen Nachtzuschlag auf seinen Stundenlohn 

in Höhe von zunächst etwa elf Prozent. Später hob sie diesen Zuschlag 

schrittweise auf zuletzt 20 Prozent an. Mit seiner Klage begehrt der 

Kläger die Feststellung, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihm einen 

Nachtarbeitszuschlag in Höhe von 30 Prozent vom Stundenlohn zu 

zahlen oder einen Freizeitausgleich von zwei Arbeitstagen für 90 ge-

leistete Nachtarbeitsstunden zu gewähren.

Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgeben, das Landesarbeitsgericht 

hingegen nur einen Anspruch in Höhe von 25 Prozent festgestellt. Die 

Revision des Klägers hatte vor dem BAG Erfolg. Bestünden – wie im 

Arbeitsverhältnis der Parteien – keine tarifvertraglichen Ausgleichsre-

gelungen, hätten Nachtarbeitnehmer nach § 6 Absatz 5 ArbZG einen 

gesetzlichen Anspruch auf einen angemessenen Nachtarbeitszuschlag 

oder auf eine angemessene Anzahl bezahlter freier Tage für die zwi-

schen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr geleisteten Arbeitsstunden, so das BAG. 

Regelmäßig sei dabei ein Zuschlag in Höhe von 25 Prozent auf den 

Bruttostundenlohn beziehungsweise die entsprechende Anzahl be-

zahlter freier Tage angemessen. Eine Reduzierung der Höhe des Nacht-

arbeitsausgleichs komme in Betracht, wenn während der Nachtzeit 

beispielsweise durch Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst eine 

spürbar geringere Arbeitsbelastung besteht. Besondere Belastungen 

könnten zu einem höheren Ausgleichsanspruch führen.

Eine erhöhte Belastung liege nach gesicherten arbeitswissenschaftli-

chen Erkenntnissen bei Dauernachtarbeit vor. In einem solchen Fall er-

höhe sich der Anspruch regelmäßig auf einen Nachtarbeitszuschlag in 

Höhe von 30 Prozent beziehungsweise eine entsprechende Anzahl frei-

er Tage. Da der Kläger Dauernachtarbeit erbringt, stehe ihm ein Aus-

gleichsanspruch in Höhe von 30 Prozent zu. Entgegen der Auffassung 

der Beklagten sei ein für die Zeit zwischen 21.00 Uhr und 23.00 Uhr 

gezahlter Zuschlag nicht anrechenbar. Ebenso wenig sei die Höhe des 

Stundenlohns des Klägers relevant. Erkennbare Anhaltspunkte dafür, 

dass in diesem bereits ein anteiliger Nachtarbeitszuschlag enthalten 

sei, bestehen laut BAG nicht.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 09.12.2015, 10 AZR 423/14
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Höhere „Mütterrente“ wegen Erziehung eines  
Pflegekindes bei Verpassen des gesetzlichen Stich-
tages ausgeschlossen

Eine Pflegemutter ist mit ihrer Klage auf eine höhere Mütterren-

te wegen Erziehung eines Pflegekindes gescheitert, weil sie das Kind 

erst vom fünften Lebensjahr an bei sich hatte. Das Sozialgericht (SG) 

Heilbronn verwies auf eine Regelung, wonach ein Zuschlag nur dann 

in Betracht kommt, wenn das Kind im zwölften Monat nach Ablauf 

des Monats der Geburt erzogen wird. Die Klägerin werde durch diesen 

Stichtag nicht in verfassungswidriger Weise benachteiligt.

Die heute 68-jährige Klägerin erzog von 1979 an – neben ihren bei-

den zuvor geborenen Töchtern – in ihrem Haushalt ein 1974 geborenes 

Pflegekind. Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg er-

kannte für die Erziehung der beiden Töchter neben der bereits gewähr-

ten Kindererziehungszeit von einem Jahr einen Zuschlag auf die derzei-

tige Altersrente der Klägerin an, lehnte es aber ab, die Erziehung des 

Pflegekindes rentenerhöhend zu berücksichtigen. Denn die Klägerin 

habe ihr Pflegekind nicht bereits im zwölften Monat nach Ablauf des 

Monats der Geburt, sondern erst vom fünften Lebensjahr an erzogen. 

Mit ihrer Klage vor dem SG Heilbronn machte die Klägerin geltend, 

die Stichtagsregelung sei willkürlich. Zudem sei sie als (Pflege-)Mutter 

ihrer vor 1992 geborenen Kinder in verfassungswidriger Weise benach-

teiligt, sodass ihr Erziehungszeiten von jeweils drei Jahren – entspre-

chend der Gesetzeslage für nach 1992 geborene Kinder – für sämtliche 

drei Kinder zu gewähren seien.

Die Klage blieb erfolglos. Die Erziehung des Pflegekinds könne schon 

deshalb nicht rentenerhöhend im Rahmen der so genannten Mütter-

rente gewährt werden, weil die Klägerin dieses erst vom fünften Le-

bensjahr an erzogen habe. Dementsprechend habe die Rentenversi-

cherung auch zu Recht im Zuge der gesetzlichen Neuregelung einen 

Zuschlag nur für die Erziehung der beiden Töchter gewährt. Die Kläge-

rin werde auch nicht in verfassungswidriger Weise benachteiligt. Denn 

auch wenn jeder Stichtag unvermeidbar gewisse Härten mit sich brin-

ge, sei es dem Gesetzgeber angesichts seines weiten Gestaltungsspiel-

raums nicht verwehrt, aus haushaltspolitischen Erwägungen sachlich 

vertretbare Stichtagsregelungen einzuführen.

Im Übrigen sei die Anrechnung von Kindererziehungszeiten für vor 

1992 geborene Kinder nunmehr von zwölf auf 24 Monate ausgeweitet 

worden, sodass die Erziehungsleistung von Müttern und Vätern dieser 

Kinder seitdem besser honoriert werde. Schließlich sei die Anknüpfung 

an den zwölften Lebensmonat des Kindes verwaltungspraktikabel und 

dürfte den im Nachhinein nicht immer verlässlich feststellbaren tat-

sächlichen Erziehungsverhältnissen im zweiten Lebensjahr des Kindes 

in den weit überwiegenden Fällen entsprechen.

SG Heilbronn, Urteil vom 18.02.2016, S 14 R 4060/14, rechtskräftig

Betreuungsanordnung nur nach persönlicher  
Anhörung des Betroffenen

Angesichts der mit einer Betreuung verbundenen tiefen Eingriffe in 

das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist eine persönliche Anhörung des 

Betroffenen durch das Betreuungsgericht grundsätzlich unverzichtbar. 

Dies hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) entschieden und da-

mit die große Bedeutung der persönlichen richterlichen Anhörung im 

Betreuungsverfahren erneut hervorgehoben. Die Anordnung einer Be-

treuung ohne diese Anhörung verletze nicht nur das Recht auf rechtli-

ches Gehör, sondern auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht. 

Nachdem die Beschwerdeführerin im Dezember 2010 unter vorläufige 

Betreuung gestellt worden war, beantragte der Betreuer im Juni 2011 

beim Amtsgericht (AG) eine Verlängerung der Betreuung um sechs 

Monate. Dem kam das AG mit Beschluss vom selben Tag nach, ohne 

die Beschwerdeführerin zuvor anzuhören. Auf erneuten Antrag des Be-

treuers verlängerte es im August 2011 die vorläufige Betreuung bis zum 

31.10.2011, abermals ohne die Beschwerdeführerin vorher anzuhören. 

Mit Ablauf des 31.10.2011 endete die Betreuung durch Zeitablauf. Die 

Beschwerdeführerin beantragte daraufhin beim AG die Feststellung, 

dass der Beschluss über die Verlängerung der Betreuung vom August 

2011 sie in ihren Rechten verletzt habe. Das AG half der Beschwerde 

nicht ab. Das Landgericht (LG) wies die Fortsetzungsfeststellungsbe-

schwerde zurück, nachdem es zuvor die Beschwerdeführerin persön-

lich angehört hatte.

Das von der Beschwerdeführerin sodann angerufene BVerfG ent-

schied, dass der angegriffene Beschluss des AG über die Verlängerung 
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der Betreuung die Beschwerdeführerin in ihrem allgemeinen Persön-

lichkeitsrecht und in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör verletzte. 

Die Anordnung einer Betreuung beeinträchtige das Recht, sich in ei-

genverantwortlicher Gestaltung des eigenen Schicksals frei zu entfal-

ten. Denn sie weise Dritten zumindest eine rechtliche und tatsächliche 

Mitverfügungsgewalt bei Entscheidungen im Leben der Betroffenen zu. 

Ein solcher Eingriff sei nur gerechtfertigt, wenn das Betreuungsgericht 

nach angemessener Aufklärung des Sachverhalts davon ausgehen darf, 

dass die Voraussetzungen für die Einrichtung oder Verlängerung einer 

Betreuung tatsächlich gegeben sind. Zu den zentralen verfassungs-

rechtlichen Anforderungen gehöre daher die Beachtung des Rechts auf 

Gehör, betont das BVerfG. Angesichts der mit einer Betreuung mögli-

cherweise verbundenen tiefen Eingriffe in das allgemeine Persönlich-

keitsrecht sei eine Anhörung in Form einer persönlichen Anhörung im 

Angesicht der Betreffenden grundsätzlich unverzichtbar. Sie dürfe nur 

im Eilfall bei Gefahr im Verzug vorläufig unterbleiben, sei dann aber 

unverzüglich nachzuholen.

Aufgrund der engen Verbindung zwischen dem für das Betreuungs-

verfahren als Recht auf persönliche Anhörung ausgestalteten Gehörs-

recht und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht liege in der Anord-

nung einer Betreuung ohne diese Anhörung nicht nur eine Verletzung 

des Rechts auf rechtliches Gehör, sondern zugleich eine Verletzung des 

allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Durch eine spätere Anhörung kom-

me eine Heilung damit nicht rückwirkend, sondern nur in Hinsicht auf 

die Zukunft in Betracht.

Das AG habe demgegenüber die Beschwerdeführerin zu keinem Zeit-

punkt persönlich angehört. Die angegriffene erneute Verlängerung 

der Betreuung sei vielmehr – wie schon zuvor die Entscheidung über 

die erste Verlängerung – zunächst angeordnet worden, ohne die Be-

schwerdeführerin auch nur in Kenntnis zu setzen. Auch im Weiteren 

habe es an einer persönlichen Anhörung gefehlt. Die Gehörsverletzun-

gen konnten laut BVerfG auch nicht im Zuge des Verfahrens über die 

Fortsetzungsfeststellungsbeschwerde geheilt werden. Das Unterblei-

ben der persönlichen Anhörung mache die Anordnung der Betreuung 

rechtswidrig. Die nachträgliche Anhörung durch das Beschwerdege-

richt könne das Unterbleiben der Anhörung durch das Betreuungsge-

richt nicht rückwirkend heilen.

Der Beschluss des LG, der ein rechtliches Interesse an der Feststellung 

der Gehörsverletzung durch das AG verneint, verletze die Beschwerde-

führerin in ihrem Anspruch auf effektiven Rechtsschutz. Dieser gebiete 

es den Rechtsmittelgerichten, ein von der jeweiligen Prozessordnung 

eröffnetes Rechtsmittel nicht ineffektiv zu machen. Zwar sei es mit 

diesem Gebot vereinbar, den Rechtsschutz davon abhängig zu ma-

chen, dass ein Rechtsschutzinteresse besteht. In Fällen tiefgreifender 

Grundrechtseingriffe könne das Rechtsschutzinteresse jedoch auch 

dann bejaht werden, wenn die direkte Belastung durch Erledigung des 

Hoheitsakts entfallen ist, ohne dass die betroffene Person zuvor effek-

tiven Rechtsschutz erlangen konnte. Der Beschluss vom 03.05.2012, 

in dem das LG ein Fortsetzungsfeststellungsinteresse der Beschwerde-

führerin verneint, verfehle diese Anforderungen.

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 23.03.2016, 1 BvR 184/13

Lebt das Kind bei der Mama, darf sie die Herausgabe 
des Impfpasses verlangen

Streit von getrennt lebenden Eltern kann zu kuriosen Situationen füh-

ren: Die Mutter eines Kleinkindes wollte unter anderem eine Impfung 

auffrischen lassen (so ihre Aussage) und benötigte dafür den Impfpass. 

Der war beim Papa, der dem Wunsch aber nicht folgen wollte, da er 

der Meinung war, seine (Noch-)Ehefrau wolle gar nicht zum Impfarzt, 

sondern benötige den Pass wegen der für das gemeinsame Kind „un-

rechtmäßig vorgenommenen“ Schulanmeldung. 

Das Oberlandesgericht Nürnberg ging auf diese Begründung nicht ein 

und verurteilte den Vater zur Herausgabe der Unterlagen. Die Mutter 

habe ein Recht darauf – unabhängig davon, ob sie die persönlichen Un-

terlagen des Kindes dringend benötige. 

OLG Nürnberg, 11 UF 114/15


